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20 MELDEBEHÖRDE 
 Die Richtigkeit der Personalien wird aufgrund des vorgelegten Personalausweises/ 

Reisepasses bestätigt 
 Die antragstellende Person 
 Name, Vorname 

 
geboren  

  
 ist hier gemeldet mit       Hauptwohnsitz        Nebenwohnsitz seit  

  
Der Zuzug erfolgte 

 am  
 

von früherer Wohnort, Kreis 
 

 

      
      
      
 Datum/Unterschrift  Stempel der Behörde 
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